
Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll 

LRA Ebersberg 

 

Betrieb: Betreuungszentrum Steinhöring - Speisekammer 

Anschrift: 

(Standort) 

  

 Bahnhofsplatz 2 

 85560 Ebersberg 
 

 

Art der Kontrolle:   planmäßige Routinekontrolle vom 21.09.2022 

Schwerpunkt(e):   

    

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):   

   Imbissbetriebe einschl. mobile Einrichtung 

    

Gesamtergebnis: Verstoß 

 

Verstöße: Kontrollbereich 

1. . Es wurden Lebensmittel ohne Verpackung in Verkehr gebracht. Es 
wurde angegeben, dass eine mündliche Auskunft über die bei der 
Herstellung der Lebensmittel verwendeten kennzeichnungspflichtigen 
Zusatzstoffe erfolgen sollte. Es fehlte ein Hinweis bei den 
Lebensmitteln oder in einem Aushang in der Verkaufsstätte an gut 
sichtbarer Stelle und deutlich lesbar, dass die Angabe der Zusatzstoffe 
mündlich erfolgt und eine schriftliche Aufzeichnung zur Verfügung 
steht. 

Verstoß gegen § 5 Abs. 1 u.2 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 LMIDV 
Lebensmittelzusatzstoff-Durchführungsverordnung 

Verkaufsraum 

2. . Es wurden Lebensmittel ohne Verpackung in Verkehr gebracht. Es 
wurde angegeben, dass eine mündliche Auskunft über die Allergene 
erfolgen sollte. Es fehlte ein Hinweis bei den Lebensmitteln oder in 
einem Aushang in der Verkaufsstätte an gut sichtbarer Stelle und 
deutlich lesbar, dass die Information über die Allergene mündlich 
erfolgt und eine schriftliche Aufzeichnung zur Einsichtnahme zur 
Verfügung steht. 

Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 4 Lebensmittelinformations-
Durchführungsverordnung 

Verkaufsraum 

3. . Einige Preisangaben fehlten. 

Verstoß gegen § 1 Abs. 1 Preisangabenverordnung 

Verkaufsraum 

4. . Das Verdampferschutzgitter war verunreinigt. 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

Kühlzelle Imbiss 

    
 

 

Maßnahmen: 

Datum: Art der Maßnahme: Status: 



Maßnahmen: 

Datum: Art der Maßnahme: Status: 

    

 

  

   
 

 

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (08.03.2023): 

Eine Nachkontrolle fand angesichts der Geringfügigkeit der festgestellten Mängel nicht mehr 
statt. 

 


